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, §5

Direktverträge

(1) Direktverträge haben der Produktionsrichtung der Tier
produktionsbetriebe zu entsprechen und bedürfen der Zu
stimmung des zuständigen Handelsbetriebes, die der Lie
ferer einzuholen hat. Bei überbezirklichen Direktlieferungen 
hat auch der Empfänger die Zustimmung seines zuständigen 
Handelsbetriebes einzuholen.

(2) Direktverträge sind langfristig als Rahmenverträge ab
zuschließen. Der jährliche Leistungsumfang ist durch den 
Handelsbetrieb zu bestätigen. Den Antrag hierfür hat der 
Lieferer zu stellen.

(3) Der Lieferer ist gegenüber dem Handelsbetrieb über 
die durchgeführten Lieferungen von Zucht- und Nutztieren 
in Erfüllung des Direktvertrages informationspflichtig.

(4) Direktverträge dürfen nicht abgeschlossen werden über 
Vatertiere (außer Wirtschaftsgeflügel und Pelztiere), über 
Sperma und über Zuchttiere, die für den Export vorgesehen 
sind.

§ 6

Inhalt der Verträge

(1) In den Rahmenverträgen sind insbesondere die Bedin
gungen für die wechselseitigen Beziehungen, die Grundsätze 
zum Umfang und zur Qualität der zu liefernden Zucht- und 
Nutztiere oder des Spermas, die gegenseitigen Pflichten bei 
der Lieferung und Abnahme, die Festlegungen zum Trans
port, zur Rechnungslegung und zur Bezahlung zwischen den 
Vertragspartnern zu vereinbaren.

(2) In den Jahresverträgen über die Lieferung und Ab
nahme von Zucht- und Nutztieren oder von Sperma sind ins
besondere der Lieferumfang, die Art, Gattung, Rasse, das 
Alter, die Lebendmasse, Zuchtwert-, Bewertungs- oder Güte
klasse, Zuchtqualität, weitere Qualitätsmerkmale, die zugesi
cherten Eigenschaften, Veterinärbedingungen, Tiergesund
heit, Lieferfristen oder Liefertermine zu vereinbaren.

(3) In den Jahresverträgen über die Lieferung und Ab
nahme von Zucht- und Nutztieren sind die Monatsfristen 
und die Anzahl der Zucht- und Nutztiere zu vereinbaren. 
Kürzere Lieferfristen können vereinbart werden.

(4) Kann aus veterinärhygienischen Gründen oder ande
ren, durch die Vertragspartner nicht beeinflußbaren Grün
den, der vereinbarte Liefer- oder Abnahmetermin nicht ein
gehalten werden, so ist der andere Vertragspartner inner
halb von 24 Stunden nach Bekanntwerden dieser Gründe 
zu informieren. Die Vertragspartner sind verpflichtet, ge
meinsam Maßnahmen zu vereinbaren, die ein Vermeiden 
volkswirtschaftlicher Schäden zum Ziel haben. Die zustän
digen staatlichen bzw. wirtschaftsleitenden Organe sind zu 
informieren, wenn sich nachteilige Auswirkungen nicht ab
wenden lassen. Nach Aufhebung der veterinärhygienischen 
Maßnahmen oder Wegfall der Gründe sind innerhalb von 
4 Tagen neue Liefer- und Abnahmetermine durch die Ver
tragspartner zu vereinbaren.

§7

Leistungsort und Abnahme

(1) Leistungsort für die Lieferung von Zucht- und Nutz
tieren ist, sofern nichts anderes vereinbart oder festgelegt 
wurde, der Sitz des liefernden Tierproduktionsbetriebes. 
Bei Sperma ist als Leistungsort der Ort der Spermaübergabe 
zwischen den Vertragspartnern entsprechend den gegebe
nen Bedingungen zu vereinbaren. Beim Binnenhandel der 
für den Export vorgesehenen Zucht- und Nutztiere können 
zwischen den Vertragspartnern andere Vereinbarungen ge
troffen werden.

(2) Die Abnahme der Zucht- und Nutztiere sowie des Sper
mas hat am Leistungsort zu erfolgen und gilt als vollzo
gen:

a) mit der körperlichen Übergabe der Zucht- und Nutz
tiere und der schriftlichen Bestätigung der Anzahl und 
des Preises sowie bei Erfordernis der Lebendmassen 
durch den Empfänger;

b) beim Versand von Zucht- und Nutztieren mit deren
* Übergabe an den Transportbetrieb oder Transportbe

gleiter, wenn der Empfänger auf die Entsendung des 
Abnahmebeauftragten zürn Leistungsort schriftlich ver
zichtet hat oder dieser nicht zum Abnahmetermin er
schienen ist;

c) bei Sperma mit der Übergabe an den Empfänger und 
dessen schriftlicher Bestätigung über Anzahl und Qua
lität der übernommenen Spermaportionen.

(3) Die Bewertung von Zucht- und Nutztieren sowie von 
Sperma hat auf der Grundlage der staatlichen Standards und 
anderer staatlicher Gütevorschriften zu erfolgen. Die Be
wertungsergebnisse sind für die Vertragspartner verbindlich.

(4) Der Lieferer hat die Lieferung der Zucht- und Nutz
tiere mindestens 6 Wochen, bei Wirtschaftsgeflügel 4 Wochen, 
vor der vorgesehenen Lieferung bei dem zuständigen Han
delsbetrieb und dem zuständigen Rat des Kreises — Kreis
tierarzt — anzumelden, sofern die Verkaufstermine nicht ent
sprechend den gegebenen Verkaufszyklen mit dem Kreistier
arzt und dem Vertragspartner abgestimmt und bestätigt sind.

(5) Der Empfänger hat die in Erfüllung des Liefervertra
ges gelieferten Zucht- und Nutztiere unter Einhaltung der 
veterinärhygienischen Erfordernisse abzunehmen, wenn sie 
den staatlichen Standards und den vertraglichen Bedingun
gen entsprechen.

§ 8

Gefahrübergang

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zu
fälligen Verendens der Zucht- und Nutztiere oder die Ge
fahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Un
tergangs von Sperma geht mit dem Zeitpunkt der Abnahme 
auf den Empfänger über.

§9

Nüchterungsabzüge

(1) Bei der Bewertung von Zucht- und Nutztieren können 
dem liefernden Tierproduktionsbetrieb von den festgestell
ten Lebendmassen folgende Nüchterungsabzüge berechnet 
werden, wenn die optimalen Abstände zwischen der letzten 
Fütterung und der Wägung der Tiere für die Bewertung
nicht eingehalten wurden:

a) bei Jungrindem, Färsen und Kühen bis zu 8 %
b) bei Kälbern bis zu 5 %
c) bei sonstigen Rindern bis zu 8 %
d) bei Ferkeln und Jungschweinen

bis 6 Monate bis zu 8 %
e) bei sonstigen Schweinen bis zu 5 %
f) bei Schafen bis zu 8 %.

Die notwendigen Nüchterungsabzüge sind unmittelbar bei 
der Bewertung für die Vertragspartner verbindlich festzu
legen.

(2) Bei den nicht aufgeführten Zucht- und Nutztieren gel
ten hierfür die in Standards oder Gütevorschriften getrof
fenen Festlegungen.

(3) Auf der Grundlage der festgelegten Nüchterungsabzüge 
ist die Lebendmasse der Zucht- und Nutztiere für die Bewer
tung zu berechnen und für die Abrechnung heranzuziehen.


